
Belegformular für Fundsachen 
in Ladenfilialen 

 
 

Stempel oder Ladenbezeichnung 
 

 
 

 

Filiale/Ort/Kostenstelle 
 

 
 

 

MitarbeiterIn Pers.-Nr 
 

 
  

 

 

Funddatum                       Fundzeit 
 

 
    

 

 

Fundgegenstand 

 

 

 

 

 

 
 

Hinweis Die Fundgegenstände sind innerhalb 48h dem zuständigen Polizeiposten der Polizei Kanton Solothurn mit 

diesem Begleitformular abzugeben. 
 

Finder 
 

MitarbeiterIn  ja nein 
 

 

 Wenn nein    

 

 

Finder erhebt Anspruch auf   Finderlohn         ja          nein 

 

     Eigentum         ja          nein 

 
 

Verzichtserklärung 
 

 

Die/die Unterzeichnende bestätigt hiermit, dass er/sie auf eigenes Ersuchen hin auf sämtliche Besitz- und Eigentumsrechte betref-

fend der aufgeführten Gegenstände zugunsten der Polizei Kanton Solothurn verzichtet. 

 

Die Verwertungsbehörde kann gem. Verordnung über die Aufbewahrung, Vernichtung und Verwertung eingezogner Gegenstände 

(Konfiskatverordnung; BGS 321.51) über die aufgezählten Gegestände befinden.  

 

Die/der Unterzeichnende verzichtet hiermit auch auf einen allfälligen Erlös der Gegenstände. 

 

 

Ort/Datum      Unterschrift 
 

 
  

 
Unterschriften sind in blauer Farbe anzubringen                     01/2013 

 Name  Vorname 

 
  

Strasse 
  

PLZ/Ort 

 
  

 Geb. Dat 

 

  

Tel.- Nr 

      

oder 

 


